
Im Jahr 2019 hat die Europäische Union eine Richtlinie über prä-
ventive Restrukturierungsrahmen, über Entschuldung sowie 
über Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restruk-
turierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren erlas-
sen. Das Ziel liegt vereinfacht gesprochen darin, die Rahmen- 
bedingungen der „präventiven“ und somit vor- bzw. außer-
gerichtlichen Sanierung in den Mitgliedstaaten zu verbessern, 
die volle Entschuldung für redliche Unternehmer zu ermögli-
chen und dadurch eine Politik „der zweiten Chance“ zu imple-
mentieren.  

In Österreich wurde nun die Restrukturierungsordnung (ReO) 
rückwirkend mit 17.7.2021 in Kraft gesetzt. Das Restruktu-
rierungsverfahren steht sowohl Unternehmen als auch Unter-
nehmern offen. Das Restrukturierungsverfahren kann nur auf 
Antrag des Schuldners eröffnet werden und setzt im Sinne 
der präventiven Wirkung eine wahrscheinliche Insolvenz  
(drohende Zahlungsunfähigkeit) voraus. Zuständig ist das 
jeweilige Insolvenzgericht. Aus insolvenzrechtlicher Sicht darf 
Überschuldung, aber noch keine Zahlungsunfähigkeit vor- 

liegen. Für die Verfahrenseröffnung sind folgende Unterlagen 
beizulegen: 

 • Restrukturierungsplan bzw. Restrukturierungskonzept, 
 • ein unterfertigtes Vermögensverzeichnis, 
 • ein unterfertigter Finanzplan für die folgenden 90 Tage 
sowie 

 • die Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre. 

Die ReO sieht eine Eigenverwaltung des Schuldners vor, unter 
bestimmten Voraussetzungen, etwa bei Vollstreckungssperre, 
wird diesem jedoch ein Restrukturierungsbeauftragter bei-
gestellt. Das „betriebswirtschaftliche Kernstück“ stellt der 
Restrukturierungsplan dar. Dieser beinhaltet unter anderem 
eine Ursachenanalyse, die vom Plan betroffenen Gläubiger 
sowie die vorgeschlagenen Restrukturierungsmaßnahmen und 
deren Laufzeit. Vom Restrukturierungsverfahren ausgenom-
men sind Forderungen derzeitiger oder ehemaliger Arbeit- 
nehmer. Die betroffenen Gläubiger stimmen über die Annahme 
des Restrukturierungsplans ab.   
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Was regelt die neue Restrukturierungsordnung?
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Wie können Spenden steuerlich geltend  
gemacht werden?

Grundsätzlich gelten Spenden als frei-
willige Zuwendungen und sind somit 
nicht als Sonder- oder als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig. 

Das Gesetz erlaubt aber ausdrücklich 
die Abzugsfähigkeit von Zahlungen an 
bestimmte Einrichtungen. 

Welche Spenden sind begünstigt?

Begünstigt sind Spenden zum Beispiel 
an: 

 • bestimmte Organisationen, die For-
schungsaufgaben durchführen oder 
auf wissenschaftlicher oder künstleri-
scher Basis Lehraufgaben für Erwach-
sene übernehmen (beispielsweise 
Universitäten) oder

 • bestimmte Organisationen, die aus-
drücklich im Gesetz genannt sind, wie 
z. B. Nationalbibliothek, bestimmte 
Museen oder

 • freiwillige Feuerwehren und Landes-
feuerwehrverbände.

Daneben sind auch Spenden abzugs-
fähig, die an bestimmte Organisatio-
nen geleistet werden, aber nur, wenn 
diese einen aktuellen Spendenbegünsti-
gungsbescheid des BMF besitzen. Dar-
unter fallen z. B. Spenden an bestimmte 
Organisationen

 • die wissenschaftliche Forschung und 
Lehre betreiben

 • die sich einsetzen bzw. Spenden sam-
meln für mildtätige Zwecke, Ent-
wicklungs- und Katastrophenhilfe, 
den Schutz der Umwelt, Natur- oder 
Artenvielfalt und bestimmte Tier-
heime

 • zwecks Durchführung von allgemein 
zugänglichen künstlerischen Tätig-
keiten, die der österreichischen Kunst 
und Kultur dienen, sowie der allge-
mein zugänglichen Präsentation von 
Kunstwerken.

Auch Zuwendungen 

 • zwecks ertragsbringender Vermö-
gensausstattung an eine gemeinnüt-
zige privatrechtliche Stiftung (oder an 
eine vergleichbare Vermögensmasse)

 • aus dem Betriebsvermögen an die 
Innovationsstiftung für Bildung

können unter ganz bestimmten Voraus-
setzungen und bis zu einer bestimmten 
Höhe abzugsfähig sein.

Eine Liste der begünstigten Einrichtun-
gen ist auf der BMF-Website zu finden.

Betriebliche Spenden

Spenden aus dem Betriebsvermögen 

können grundsätzlich bis zur Höhe von 
maximal 10 % des Gewinns des aktuellen 
Wirtschaftsjahres vor Berücksichtigung 
des Gewinnfreibetrages berücksich-
tigt werden. Darüber hinausgehende 
Beträge können allenfalls noch als Son-
derausgaben berücksichtigt werden.

Spenden aus dem Betriebsvermögen 
sind von den Spenderorganisationen 
nicht automatisch an das Finanzamt zu 
übermitteln. Der Steuerpflichtige muss 
dafür Sorge tragen, dass eine Daten-
übermittlung nicht erfolgt. Die Spende 
ist im Rahmen der steuerlichen Gewinn-
ermittlung zu berücksichtigen und in 
der Steuererklärung entsprechend ein-
zutragen.  

Spenden als Sonderausgaben

Spenden können grundsätzlich nur als 
Sonderausgaben abgesetzt werden, 
wenn dem Empfänger der Vor- und 
Zuname und der Geburtstag des Spen-
ders bekannt gegeben werden und 
von der empfangenden Organisation 
eine Datenübermittlung an die Finanz 
erfolgt.

Spenden können als Sonderausgaben 
in der Regel bis zur Höhe von maximal 
10 % des Gesamtbetrags der Einkünfte 
des jeweiligen Jahres abgesetzt werden. 
Dabei sind Spenden aus dem Betriebs-
vermögen einzurechnen.

Besonderheit durch Corona

Sind der Gewinn bzw. der Gesamt-
betrag der Einkünfte in den Veran-
lagungen 2020 oder 2021 niedriger als 
im Jahr 2019, gilt die höhere Grenze  
aus 2019. 

Wird die Lieferfrist der NoVA-Übergangsregelung  
verlängert?
Durch eine Änderung der Normver-
brauchsabgaben (NoVA) wurde ab 
1.7.2021 der Erwerb von bestimmten 
Neuwagen teurer. Als Übergangsrege-
lung gilt, dass auf Fahrzeuge, für die 
ein unwiderruflicher schriftlicher Kauf-
vertrag vor dem 1.6.2021 abgeschlos-
sen wurde und deren Lieferung oder 

deren innergemeinschaftlicher Erwerb 
vor dem 1.11.2021 erfolgt, die bis zum 
30.6.2021 geltende Rechtslage ange-
wendet werden kann.

Aufgrund der erheblichen Verzöge-
rungen in den Lieferketten der Auto-
mobilindustrie soll das Datum der Lie-

ferung oder des innergemeinschaftli-
chen Erwerbs vor dem 1.5.2022 (bisher 
1.11.2021) liegen.

Die Gesetzwerdung dieser Änderung 
war bei Drucklegung des Artikels noch 
abzuwarten. 
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Was sind die Eckpunkte der geplanten  
Steuerreform?

Die Bundesregierung hat eine Steuer-
reform angekündigt. Die entsprechen-
den Gesetzesentwürfe wurden nun zur 
Begutachtung versandt. Die Gesetzwer-
dung war bei Drucklegung abzuwarten.

CO2-Bepreisung und Kompensationen

 • Mittels eines neuen umfangreichen 
Bundesgesetzes soll ein nationaler 
Zertifikatehandel für Treibhausgas-
emissionen (außerhalb des EU-Emis-
sionshandels) geschaffen werden. 
Ab 1.7.2022 soll je Tonne CO2 eine 
zusätzliche Steuer von € 30,00 fällig 
werden. Ab 2023 erhöht sich dieser 
Wert auf € 35,00, ab 2024 auf € 45,00 
und ab 2025 auf € 55,00. 
Der Erhöhungsbetrag (Differenz zwi-
schen dem Ausgabewert des Vorjah-
res und dem aktuellen Ausgabewert) 
soll abhängig von der Preisentwick-
lung der Energiepreise für private 
Haushalte angepasst werden.

 • Eine sogenannte „Carbon Leakage“-
Regelung soll bestimmte Unterneh-
men unterstützen, damit diese auf-
grund der neuen Klimamaßnahmen 
nicht ins Ausland abwandern.

 • Eine Härtefallregelung soll Unterneh-
men unterstützen, die von der CO2-
Bepreisung besonders hart betroffen 
wären.

 • Mehrkosten, die der Landwirtschaft 
durch die CO2-Bepreisung entstehen, 
sollen in Form einer Vergütung auf 
Basis des in der Landwirtschaft ver-
wendeten Gasöls kompensiert wer-
den. Hier soll es auch eine pauscha-
lierte Rückvergütung – abhängig von 
der Art und Größe der bewirtschafte-
ten Fläche – geben.

 • Je nachdem wo man wohnt, sollen 
2022 gestaffelt zwischen € 100,00 
(Stadt) und € 200,00 (Land) als 
Klimabonus ausbezahlt werden. Für 
Kinder soll es einen Aufschlag von 
50  % geben. In den Folgejahren soll 
die Höhe des Klimabonus von den Ein-

nahmen aus der CO2-Steuer abhängig 
sein.

 • Für den Ausstieg aus Öl- und Gashei-
zungen soll es neben neuen Förde-
rungen unter anderem ab 2022 auch 
steuerliche Anreize in Form von Son-
derausgaben, wie z. B. für die ther-
mische Sanierung von Gebäuden 
oder für den Ersatz fossiler Heizungs- 
systeme, geben.

Weitere steuerliche Änderungen

 • Beim Einkommensteuertarif soll der 
Steuersatz für die zweite Stufe ab Juli 
2022 von 35 % auf 30 % und ab Juli 
2023 die dritte Stufe von 42 % auf 
40  % gesenkt werden. Da der Ein-
kommensteuertarif kalenderjahrbe-
zogen ist, soll die unterjährige Absen-
kung des Steuersatzes durch einen 
sich daraus ergebenen Mischsteuer-
satz berücksichtigt werden.

 • Die Krankenversicherungsbeiträge 
für niedrige und mittlere Einkom-
men (bis maximal € 2.500,00 brutto 
bei Arbeitnehmern und Selbständigen 
und maximal € 2.200,00 bei Pensionis-
ten) sollen um bis zu 1,7 % einschlei-
fend gesenkt werden.

 • Ab 1.7.2022 soll auch der Familien-
bonus für Kinder bis 18 Jahren von 
monatlich € 125,00 auf € 166,68 an-
gehoben werden. Für Kinder über 
18 Jahren soll der Familienbonus dann 
monatlich € 54,18 statt wie bisher 
€ 41,68 betragen.

 • Auch der Kindermehrbetrag soll ab 
1.7.2022 auf jährlich € 450,00 ange-
hoben werden (Erhöhung in 2022 um 
€ 100,00 und ab 2023 um € 200,00 
jährlich). Der Kindermehrbetrag soll 
künftig auch dann zustehen, wenn 
eine (Ehe)Partnerschaft vorliegt, bei 
der beide Partner Einkünfte erzielen 
und die darauf entfallende Tarifsteuer 
jeweils weniger als € 450,00 beträgt.

 • Werden Arbeitnehmer im Rahmen 
eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells 

am Gewinn des Unternehmens betei-
ligt soll dies ab 1.1.2022 bis € 3.000,00 
steuerfrei sein.

 • Die Körperschaftsteuer soll 2023 von 
25 % auf 24 % und im Jahr 2024 von 
24 % auf 23 % gesenkt werden.

 • Der Grundfreibetrag beim Gewinn-
freibetrag soll ab 2022 von 13 % auf 
15 % erhöht werden.

 • Der Grenzwert für geringwer-
tige Wirtschaftsgüter soll 2023 
(für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2022 beginnen) von € 800,00 
auf € 1.000,00 erhöht werden.

 • Ein neuer Investitionsfreibetrag in 
Höhe von 10 % bei Anschaffung von 
bestimmten Wirtschaftsgütern ist 
ab 2023 bei betrieblichen Einkünf-
ten geplant. Für Wirtschaftsgüter, 
deren Anschaffung oder Herstellung 
dem Bereich Ökologisierung zuzu-
ordnen sind, erhöht sich der Investi-
tionsfreibetrag um 5 % der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten. Es 
wird unter anderem eine Behaltefrist 
von vier Jahren zu beachten sein.

 • Im Elektrizitätsabgabengesetz sollen 
ab 1.7.2022 bereits bestehende steu-
erliche Begünstigungen für sogenann-
ten „Eigenstrom“ auf alle erneuer-
baren Energieträger ausgeweitet und 
die bestehende Beschränkung auf 
25.000   kWh pro Jahr aufgegeben 
werden.

 • Mietkaufmodelle sollen ab 2023 steu-
erlich bessergestellt werden, indem 
der Vorsteuerberichtigungszeitraum 
für den Erwerb von Mietwohnungen 
mit Kaufoption von gemeinnützigen 
Bauträgern von 20 auf 10 Jahre ver-
kürzt werden soll.

 • Es soll eine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung zur steuerlichen Behand-
lung von Kryptowährungen erfolgen. 
Laufende Einkünfte aus Kryptowäh-
rungen und realisierte Wertsteige-
rungen sollen zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen zählen und grund-
sätzlich dem besonderen Steuersatz 
von 27,5 % unterliegen. Hier gilt es 
weitere umfangreiche Regelungen zu 
beachten. Die Steuerpflicht für Ein-
künfte aus Kryptowährungen soll mit 
1.3.2022 in Kraft treten und erstmals 
auf Kryptowährungen anzuwenden 
sein, die nach dem 28.2.2021 ange-
schafft wurden. Kryptowährungen, 
die davor angeschafft wurden, unter-
liegen als „Altvermögen“ nicht dem 
neuen Besteuerungsregime. 

© navee - Adobe Stock.com 

DEZEMBER 20212

Wie können Spenden steuerlich geltend  
gemacht werden?

Grundsätzlich gelten Spenden als frei-
willige Zuwendungen und sind somit 
nicht als Sonder- oder als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig. 

Das Gesetz erlaubt aber ausdrücklich 
die Abzugsfähigkeit von Zahlungen an 
bestimmte Einrichtungen. 

Welche Spenden sind begünstigt?

Begünstigt sind Spenden zum Beispiel 
an: 

 • bestimmte Organisationen, die For-
schungsaufgaben durchführen oder 
auf wissenschaftlicher oder künstleri-
scher Basis Lehraufgaben für Erwach-
sene übernehmen (beispielsweise 
Universitäten) oder

 • bestimmte Organisationen, die aus-
drücklich im Gesetz genannt sind, wie 
z. B. Nationalbibliothek, bestimmte 
Museen oder

 • freiwillige Feuerwehren und Landes-
feuerwehrverbände.

Daneben sind auch Spenden abzugs-
fähig, die an bestimmte Organisatio-
nen geleistet werden, aber nur, wenn 
diese einen aktuellen Spendenbegünsti-
gungsbescheid des BMF besitzen. Dar-
unter fallen z. B. Spenden an bestimmte 
Organisationen

 • die wissenschaftliche Forschung und 
Lehre betreiben

 • die sich einsetzen bzw. Spenden sam-
meln für mildtätige Zwecke, Ent-
wicklungs- und Katastrophenhilfe, 
den Schutz der Umwelt, Natur- oder 
Artenvielfalt und bestimmte Tier-
heime

 • zwecks Durchführung von allgemein 
zugänglichen künstlerischen Tätig-
keiten, die der österreichischen Kunst 
und Kultur dienen, sowie der allge-
mein zugänglichen Präsentation von 
Kunstwerken.

Auch Zuwendungen 

 • zwecks ertragsbringender Vermö-
gensausstattung an eine gemeinnüt-
zige privatrechtliche Stiftung (oder an 
eine vergleichbare Vermögensmasse)

 • aus dem Betriebsvermögen an die 
Innovationsstiftung für Bildung

können unter ganz bestimmten Voraus-
setzungen und bis zu einer bestimmten 
Höhe abzugsfähig sein.

Eine Liste der begünstigten Einrichtun-
gen ist auf der BMF-Website zu finden.

Betriebliche Spenden

Spenden aus dem Betriebsvermögen 

können grundsätzlich bis zur Höhe von 
maximal 10 % des Gewinns des aktuellen 
Wirtschaftsjahres vor Berücksichtigung 
des Gewinnfreibetrages berücksich-
tigt werden. Darüber hinausgehende 
Beträge können allenfalls noch als Son-
derausgaben berücksichtigt werden.

Spenden aus dem Betriebsvermögen 
sind von den Spenderorganisationen 
nicht automatisch an das Finanzamt zu 
übermitteln. Der Steuerpflichtige muss 
dafür Sorge tragen, dass eine Daten-
übermittlung nicht erfolgt. Die Spende 
ist im Rahmen der steuerlichen Gewinn-
ermittlung zu berücksichtigen und in 
der Steuererklärung entsprechend ein-
zutragen.  

Spenden als Sonderausgaben

Spenden können grundsätzlich nur als 
Sonderausgaben abgesetzt werden, 
wenn dem Empfänger der Vor- und 
Zuname und der Geburtstag des Spen-
ders bekannt gegeben werden und 
von der empfangenden Organisation 
eine Datenübermittlung an die Finanz 
erfolgt.

Spenden können als Sonderausgaben 
in der Regel bis zur Höhe von maximal 
10 % des Gesamtbetrags der Einkünfte 
des jeweiligen Jahres abgesetzt werden. 
Dabei sind Spenden aus dem Betriebs-
vermögen einzurechnen.

Besonderheit durch Corona

Sind der Gewinn bzw. der Gesamt-
betrag der Einkünfte in den Veran-
lagungen 2020 oder 2021 niedriger als 
im Jahr 2019, gilt die höhere Grenze  
aus 2019. 

Wird die Lieferfrist der NoVA-Übergangsregelung  
verlängert?
Durch eine Änderung der Normver-
brauchsabgaben (NoVA) wurde ab 
1.7.2021 der Erwerb von bestimmten 
Neuwagen teurer. Als Übergangsrege-
lung gilt, dass auf Fahrzeuge, für die 
ein unwiderruflicher schriftlicher Kauf-
vertrag vor dem 1.6.2021 abgeschlos-
sen wurde und deren Lieferung oder 

deren innergemeinschaftlicher Erwerb 
vor dem 1.11.2021 erfolgt, die bis zum 
30.6.2021 geltende Rechtslage ange-
wendet werden kann.

Aufgrund der erheblichen Verzöge-
rungen in den Lieferketten der Auto-
mobilindustrie soll das Datum der Lie-

ferung oder des innergemeinschaftli-
chen Erwerbs vor dem 1.5.2022 (bisher 
1.11.2021) liegen.

Die Gesetzwerdung dieser Änderung 
war bei Drucklegung des Artikels noch 
abzuwarten. 

© Gina Sanders - Adobe Stock.com 

www.schmollmueller-partner.at



DEZEMBER 20214

Kommt ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen, so kann 
der Start und die notwendige Einarbeitung den laufen-
den Betrieb des Unternehmens doch empfindlich stören. 
Eine gute Vorbereitung hilft das sogenannte Onboarding 
der oder des „Neuen“ möglichst reibungslos zu gestal-
ten. Daher sollte das Onboarding gut geplant werden und 
zum Beispiel folgende Bereiche abdecken:

 • Einrichtung des physischen Arbeitsplatzes
 • Zugang zum Arbeitsplatz vorbereiten (Schlüssel, 
Karte, usw.)

 • Einrichtung des virtuellen Arbeitsplatzes (Hardware, 
Software, E-Mail-Account, Zugriffsberechtigungen, …)

 • Checkliste für Formales: Vertrag, notwendige persön-
liche Daten

 • Mentor festlegen
 • Vorstellungsrunde im eigenen Team oder im ganzen 
Unternehmen planen

 • auf Basis der Aufgaben des neuen Mitarbeiters Ein-
arbeitungs- und Schulungsplan entwickeln

 • Büroordnung, Arbeitszeiten und Organisatorisches zur 
Besprechung vorbereiten

 • Terminplan für ersten Tag (z. B. Ort und Zeitpunkt des 
Arbeitsbeginns vorab schicken) und die erste Woche 
erstellen

 • nach der ersten Woche/dem ersten Monat Feedback 
einholen

HABEN SIE EINEN PLAN FÜR DAS 
ONBOARDING VON NEUEN MITARBEI-
TERN?

STEUERTERMINE  |  DEZEMBER 2021

Stand: 8.11.2021

Monat Jahres-
inflation %

VPI 2020 
(2020=100)

VPI 2015 
(2015=100)

Oktober 2021 3,7 104,1 112,6

Sept. 2021 3,3 103,5 112,0

August 2021 3,2 103,0 111,4

Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzu- 
warten.  

VERBRAUCHERPREISINDIZES

Fälligkeitsdatum 15. Dezember 2021

USt, NoVA, WerbeAbg  für Oktober 

L, DB, DZ, ÖGK, KommSt für November 

Kranken-
versicherung 

Pensions-
versicherung

Beitragssatz 6,80 % 18,50 %

Mindest-
beitragsgrundlage

monatlich
jährlich

   € 485,85
€ 5.830,20

   € 485,85
€ 5.830,20

Höchst-
beitragsgrundlage

monatlich
jährlich

  € 6.615,00
€ 79.380,00

  € 6.615,00
€ 79.380,00

Unfallversicherung € 127,68/Jahr bzw. € 10,64/Monat

Für die Zinsersparnis eines unverzinslichen Gehaltsvorschus-
ses oder Arbeitgeberdarlehens ist laut aktuellem Erlass des 
BMF auch in 2022 ein Sachbezug in Höhe von 0,5 % p.  a. 
des aushaftenden Kapitals anzusetzen. Falls ein niedrige-
rer Zinssatz bei der Berechnung der Zinsen zur Anwendung 
kommt, ist die Differenz zum Referenzzinssatz zu versteuern.  
Allerdings besteht ein Freibetrag in Höhe von € 7.300,00, 
sodass nur vom übersteigenden Betrag ein Sachbezug zu 
ermitteln ist.  

Sachbezug bei unverzins-
lichem Gehaltsvorschuss 
2022

Voraussichtliche GSVG-
Sozialversicherungswerte 
für 2022
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